
 
 

Ausbildung im Ausbildungsberuf Servicefahrer/-in 
 
Da dieser Beruf auch von Unternehmen ausgebildet wird, deren Fahrzeuge 3,5 t 

überschreiten, machen wir darauf aufmerksam, dass diese Auszubildenden nicht 
von dem Erwerb der Grundqualifikation nach dem Berufskraftfahrer-

Qualifikations-Gesetz befreit sind.  
 
Bei Fahrzeugen über 3,5 t sollte daher die Ausbildung zum Berufskraftfahrer mit 

in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.  
 


